
          

  
 
Protokoll 085 der 2. Kirchgemeindeversammlung 2023 
 
Ort:  Kirchenzentrum Eichi, Niederglatt 
 
Datum: Sonntag, 3. Dezember 2023, 11.00 Uhr  
 
Traktanden: 1. Genehmigung des Budgets 2024 und Festsetzung  
  des Steuerfusses 
 2. Genehmigung Bauabrechnung Sanierung Eichi, Niederglatt 
 3. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 

    
Vorsitz:   Frau Margrit Braun 
 
Protokoll:  Frau Regula Wüest 
 
Anwesend:  28 Stimmberechtigte 
 
Stimmenzähler:  Als Stimmenzähler werden gewählt: 
   Walter Burgener, Niederhasli 

Pfr. Richard Mauersberger, Niederglatt 
 

 
 
Die Versammlung wird anschliessend an den Gottesdienst durch Frau Margrit Braun eröffnet. 
 
Alle Informationen und Publikationen sind fristgerecht erfolgt, die Akten waren ordnungsge-
mäss 14 Tage im Sekretariat der reformierten Kirchgemeinde Niederhasli-Niederglatt aufge-
legt. Die Stimmenregister konnten zur gleichen Zeit bei den entsprechenden Wohnortsge-
meindekanzleien eingesehen werden. 
 
Ordnungsunterburch 
Es wird festgestellt, dass die Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten von 38 Personen 
nicht stimmen kann. Die Stimmenzähler werden gebeten die Stimmberechtigten nochmals zu 
zählen. Es wird festgehalten, dass 28 Stimmbereichtigte anwesend sind. 
 
Es werden keine weiteren Gesuche zur Änderung der Traktandenliste gestellt. 
 
 

1. Genehmigung des Budgets 2024 und Festsetzung des Steuerfusses 
Der Kommentar zum Budget 2024 will dem beleuchtenden Bericht entnommen sein. Mar-
grit Braun geht punktuell auf folgende Positionen ein: 
 
- Die Sanierung der Kirche Niederhasli will im Jahr 2025 angegangen werden. 
- Kirchenaustritte: Tendenz aktuell steigend, was bedeutet, dass weniger Recourssen 

zur Verfügung stehen. 
- Infolge Sanierung Kirchenzentrum Eichi resultiert ein erhöhter Abschreibungsplan; 

Geld ist genügend vorhanden; der Cashflow «Unternehmenssauerstoff» bleibt positiv; 
die Liquidität ist gewährleistet. 

- Reduktion Personalkosten; die Réserveposition in der Verwaltung wurde gestrichen. 
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- Der Finanzausgleich an die Landeskirche wird etwas tierer als im vergangenen Jahr-

ausfallen. 
- Für das Jahr 2024 sind keine weiteren Investitionen geplant. 
 
Im vorliegenden Budget 2024 hat die Kirchenpflege den Steuerfuss unverändert bei 13% 
des einfachen Gemeindesteuerertrages (100%) festgesetzt. 

 
Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
1. Die Kirchenpflege hat das Budget 2024 der Kirchgemeinde Niederhasli-Niederglatt 

am 15.08.2023 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: 
 
Erfolgsrechnung 
Gesamtaufwand  Fr.    1‘627‘600.00 
Gesamtertrag  Fr.    1‘604‘800.00 
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)                  Fr.        22‘800.00 
 
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 
Ausgaben Verwaltungsvermögen   Fr                     0 
Einnahmen Verwaltungsvermögen  Fr.                    0 
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  Fr.                    0 
 
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)  Fr.  10‘124‘600.00 
Steuerfuss          13% 
 
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. 
 
2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Kirchgemeinde 

Niederhasli-Niederglatt finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die fi-
nanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rege-
lungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. 

 
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das 

Budget 2024 der Kirchgemeinde Niederhasli-Niederglatt entsprechend dem Antrag 
der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 13 % (Vorjahr 13 %) des 
einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. 

 
Die Diskussion wird nicht verlangt. 
 
Beschluss 
Das Budget 2024 sowie der Steuerfuss von 13% werden genehmigt. 
 
 

2. Genehmigung Bauabrechnung Sanierung Eichi Niederglatt 
Margrit Braun erläutert die Bauabrechnung und fügt dabei an, dass die Gemeinde Nieder-
glatt, an deren Versammlung, die vorliegende Rechnung bereits abgenommen hat. 
Margrit Braun nimmt die Anwesenden mit auf eine kurze Zeitreise durch die Bauarbeiten. 
Im Weiteren erwähnt die Präsidentin, dass die Rechnungsprüfungskommission der 
Evang.-ref. Kirchgemeinde Niederhasli-Niederglatt die Bauabrechnung geprüft und abge-
nommen hat. Entgegen dem Kostenvoranschlag konnten Einsparungen von rund CHF 
95'000 gemacht werden. 
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Ausgangslage 
Mit Zirkularbeschluss vom 27. August 2023 hat die Kirchenpflege nachfolgenden Antrag 
genehmigt. Dieser Zirkularbeschluss will hierbei ordentlich genehmigt werden. 
Die Bauabrechnung, dat. 02.05.2023, von Bruno Bolli und die von der Finanzver-waltung 
Niederglatt geschriebene Kostenzusammenstellung, dat. 03.07.2023, liegen vor. Beide Zu-
sammenstellungen weisen einen Gesamt-Baukosten-Aufwand von CHF 1'304'988.50 auf. 
An den Gemeindeversammlungen im Dezember 2021 wurde bei der ref. und röm. kath. 
Glaubensgemeinschaft einem Gesamtkredit von 1'400’00.00 für die Sanierung Kirchen-
zentrum Eichi Niederglatt zugestimmt. Die Kostenzusammenstellung liegt nun CHF 
95'011.50 unter dem Budget – Betrag. Diese Einsparung erklärt sich dadurch, dass ver-
schiedene Arbeiten und Beschaffungen nicht getätigt wurden. 
Die Baukommission genehmigt die Gesamtabrechnung mit einem Betrag von CHF 
1'304'988.50. 
Anteil (2/3) reformierte Kirchgemeinde Niederhasli / Niederglatt       CHF 869'992.33 
Anteil (1/3) römisch-katholische Kirchgemeinde Dielsdorf                 CHF 434'996.17 
Nach der Genehmigung durch die beiden Kirchenpflegen löst sich die Baukommission auf. 
Zudem wird auch die Zusammenarbeitsvereinbarung vom 3. Januar 2021 und 31. Oktober 
2022 hinfällig. 
 
Antrag 
Die Abrechnung über die Sanierung Kirchenzentrum Eichi Niederglatt mit einem Netto-
Kostenanteil für die reformierte Kirchgemeinde Niederhasli-Niederglatt von CHF 
869'992.33 zu genehmigen. (CHF 63`407.67 unter dem bewilligten Budget Betrag von 
CHF 933´000.00). 
 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Ab-
rechnung für die Sanierung Kirchenzentrum Eichi Niederglatt zu genehmigen. 
 
Die Diskussion wird nicht verlangt. 
 
Beschluss 
Die Bauabrechnung von CHF 1'304'988.50 für die Sanierungsarbeiten am Kirchenzentrum 
Eichi Niederglatt mit einem Netto-Kostenanteil für die reformierte Kirchgemeinde Nieder-
hasli-Niederglatt von CHF 869'992.33 wird genehmigt. 

 
 

3. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 
 Es sind keine Anfragen eingegangen. 
 
 

Ergänzende, nicht traktandierte Informationen aus dem Präsidium 
 
Margrit Braun informiert in wenigen Worten über Aktualitäten aus der Kirchenpflege: 
• Die Pfarrwahlkommission, mit Vorsitz von Frau Rahel Sandmeier, hatte im Sommer 2023 ih-

re Arbeit aufgenommen, eine Schulung durch die Landeskirche erhalten, einen Anforde-
rungskatalog zusammengestellt, Interviewes mit Bewerbenden geführt. Die PWK hat sich 
zwischenzeitlich für eine Pfarrperson entschieden, welche an der a.o. Kirchgemeindever-
sammlung vom 28.01.2024 der Kirchgemeinde zur Wahl vorgeschlagen werden will. Die zu 
wählende Pfarrperson wird für das Gemeindegebiet Niederhasli zuständig sein. Aktuell liegt 
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der Wahlvorschlag bei der Landeskirche zur Wahlfähigkeitsprüfung. Die Wählbarkeit sollte 
kein Problem darstellen. 

• Unser Sigrist Hans-Ruedi Gyr wird Refkinini per 31.12.2023 verlassen; am 17. Dezember 
2023 wird er festlich und feierlich in der Kirche Oberhasli verabschiedet; eine Nachfolge 
konnte bereits geregelt werden, Thomas Lehmann aus Niederglatt wird in Hans-Ruedis 
Fussstapfen treten. Die Kirchenpflege wünscht beiden nur das Beste. 

 
 
 Schlussbemerkung 
 Gegen die Geschäftsführung werden keinerlei Einwände vorgebracht. 
 

Es wird auf das Recht der Protokolleinsicht auf die Rechtsmittel zur Anfechtung des Proto- kolls 
innert 30 Tagen nach erfolgter Publikation zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse gemäss den 
gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen. 
 
Gegen die Beschlüsse kann wegen Verletzung der Vorschriften über die politischen Rechte und 
ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an, schriftlich Rekurs bei der Bezirkskir-
chenpflege, Herr Eberhard Walther, Neuwiesenstr. 7, 8113 Boppelsen, erhoben werden. Im Übri-
gen kann gegen die Beschlüsse gestützt auf §51 Abs. 1 vom Gemeindegesetz, innert 30 Tagen 
von der Veröffentlichung an, schriftlich Beschwerde bei der Bezirkskirchenpflege erhoben wer-
den. 
 
 
Sitzungsende: 11.16 
 
 

 
Niederhasli, 5. Dezember 2023 
 
 
 
 
Der Präsidentin:   Die Protokollführerin: 
 
 
 
Margrit Braun   Regula Wüest 
 
 
 
 
Die Stimmenzähler:  Die Stimmenzähler: 
 
 
 
 
Walter Burgener   Pfr. Richard Mauersberger 
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